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1994 -Olt- 0 8 
zu GOs.s-/J 

Ihre Fragen 1 b'is11 fallen in die ZustSndigkeit der HL-AG. Deren AuskOnfte Ober ihre 

Tätigkeit im Zusammenhang mit Ihren Fragen darf ich Ihnen in der Beilage zur 

Kenntnis bringen. ," 

Ihre Fragen 12 bis 15 dOrfen wie folgt beantwortet werden: 

Zu Frage 12: 
"War Hase/steiner b.ei Bauprojekten Ihres Ministeriums Vertragspartner und wenn ja. 
a. bei welchen Projekten mit welchem finanziellen Umfang war dies wann der Fall? 
b. gab es bei diesen Projekten ebenfalls Oberschreitungen der geplanten Baukosten 
und wenn ja, 
in welchem Umfang war dies der Fall?" 

Die Konzernbetri~be der "bau - eines der größten Bauunternehmen Österreichs - mit 
~. . 

" 
Tätigkeitsbereich Hoch-, BrOcken-, Tief- und Industriebau führen immer wieder 

Bauarbeiten für die ÖBB durch. 

In den letzten Jahren war die flbau bei nachstehenden größeren Bauvorhaben 

Vertragspartner der ÖBB: 

- Neubau Appar8:tebau in der Hauptwerkstätte Linz 

Auftragssumme: 30,8 Mio S 
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Nachtrag: 1,8 Mio S (bedingt durch Umplanungen der ÖBB bzw. beh(jrdliche 

Auflagen) 

- Baumeisterarbeiten für die Aufstockung des Verwaltungsgeb~udes im Güter­

umschlagzentrum Vii/ach 

Auftragssumme: 3,8 Mio S 

Nachtrag: 0,9 Mio S (bedingt durch zus~tzliche Mehrleistungen über Auftrag 

der Ö88 

, ' 

- Einrichtung des Erkundungsstollens Kaponig (Streckenabschnitt Bf 

Mallnitz-Obervel/ach - Hst. Kaponig) 

Auftragssumme: 144,8 Mio S 

im Bau, derzeit keine Kostenüberschreitungen zu erwarten. 

Zu Frage 13: 
"Halten Sie es angesichts der bisherigen Erfahrungen mit Herrn Hase/steiner für vertretbar, dessen 
Dienste bei zukünftigen Bauvorhaben des Bundes bzw. auch von indirekt vom Bund finanzierten 
Bauvorhaben in Anspruch zu nehmen?" 

Wie bereits oben dargelegt, ist die eingehende PrOfung der Nachforderungen zum 

Teil noch im Gange und es liegt derzeit kein abschließendes Ergebnis vor. 

Zu Frage 14: 
"Über welche Mittel verfügt die HL-AG zur Zeit, welche Mittel wird sie in den nächsten Jahren für 
welche Projekte benötigen? 
Wie sollen diese Projekte finanziert werden?" 

Für die Finanzierung der für das Jahr 1994 vorgesehen Eisenbahn-Hochleistungs­

strecken steht ein Volumen von 5, 1 Mrd Schilling zur Verfügung. Hinsichtlich der 

über das Jahr 1994 hinausgehenden Projekte sowie für neue Infrastruktur projekte 

ist ein zus~tzliches Finanzierungsvolumen zu beschließen. Gem~ß 8undesbahnge­

setz 1992 trägt grunds~tzlich der 8und die Kosten für den Ausbau der Infrastruktur 
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der Ößß, wobei die bisher beauftragten Infrastrukturvorhaben der HL-AG fOr die 

Ößß bestimmt sind. 

Zu Frage 15: 
"Werden Sie sich für eine Prüfung der Gebarung der HL-AG durch den Rechnungshof einsetzen?" 

Die HL-AG wurde erst im Geschäftsjahr 1992/93 durch den Rechnungshof OberprOft. 

WienjPm 1. fJl'.,~L 1994 

I Der Bundesminister 

l -1 
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Stellungnahme der HL-AG zur parlamentarischen Anfrage 

Nr. 6095/J 

Zu Frage 1: 

"Welche voraussichtlichen Baukosten für die Errichtung der Um­
fahrung Innsbruck wurden von der Ilbau in deren Anbot an die HL­
AG im Jahre 1989 insgesamt genannt?" 

Die Ilbau hat lediglich für ein Baulos des Projektes Umfahrung 

Innsbruck ein Angebot auf Preisbasis 1989 mit 1.036,9 Mio Schil­

ling gelegt und nicht für das Projekt "Umfahrung Innsbruck". 

Grundlage der Angebote war eine öffentliche Ausschreibung. Be­

standteile dieser öffentlichen Ausschreibung waren ein geologi­

sches Gutachten, die daraus resultierende Gebirgsgüteklassenver­

teilungsprognose sowie Beschreibungen des zu erwartenden Ge­

birgsverhaltens. Infolge dieser Kalkulationsgrundlagen waren von 

den Bietern Einheitspreise für die jeweiligen Einzelleistungen, 

u. a. auch für Ausbruch je Gebirgsgüteklasse, sowie die Vor­

triebsleistungen, die je Gebirgsgüteklasse erbracht werden, 

anzubieten. 

Zu Frage 2: 
"Wie lauteten die Angebote der Konkurrenzunternehmen anläßlich 
der Ausschreibung der Arbeiten an der Bahnumfahrung Innsbruck im 
Jahre 1989? Mit welchen Kosten rechneten der Zweit- bzw. der 
Drittbieter?" 

Die Angebote der nächstgereihten Bieter für den Amtsentwurf des 

auch von der Ilbau angebotenen Bauloses lauteten: 

- Zweitbieter: 1.079 Mio Schilling 

- Drittbieter: 1.089 Mio Schilling 

Es wird angemerkt, daß auch diese Angebote aufgrund der tatsäch­

lich angetroffenen Gebirgsverhältnisse zu höheren Zusatzkosten 
geführt hätten. 

Den Zuschlag erhielt nicht die Ilbau sondern eine ARGE, an der 

die Ilbau beteiligt ist. 

Zu Frage 3: 
"Welche Gesamt-Baukosten werden für die Errichtung der Bahnum­
fahrung Innsbruck von der Ilbau nun tatsächlich verrechnet?" 
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An der "Umfahrung Innsbruck", die aus vielen Baulosen bestand, 

arbeiteten neben der in der Antwort zu Frage 2 genannten ARGE 
eine Reihe weiterer ARGEN und Firmen. Die Gesamtkosten betra­

gen mit Stand Jänner 1994 voraussichtlich ca. 2.960 Nio Schil­
ling. Unter Berücksichtigung einer Preisgleitung entspricht 

dies auf Preisbasis 7/90 einer Gesamtbausumme von 2.700 Nio 

Schilling. 

Zu Frage 4: 
"In welcher genauen Höhe werden von der Ilbau Nachforderungen 
unter welchem Titel erhoben?" 

Insgesamt wurden von der ARGE Umfahrung Innsbruck/lnntaltunnel 

bis Ende November 1993 folgende Nachforderungen gestellt: 

a) 3,2% der Auftragssumme abzüglich Pauschalnachlaß von 22,8 

Nio Schilling für ARGE-Bildung; 

b)314 Nio Schilling für geänderte Gebirgseigenschaften (Geolo­

gie) aus dem Titel Änderungen der Art der Leistung (auf'Ge­

samttunnel hochgerechnet); 

c)244 Nio Schilling für sonstige Zusatzleistungen außerhalb 

des Leistungsverzeichnisses; 

d)315 Nio Schilling aus dem Titel "Änderung von Einheitspreisen 

zufolge Nengenänderung über 20%" 

Zu Frage 5: 
"Werden ta tsächlich "Unzumutbarkei t und Unangemessenhei t" der 
ursprünglichen, von der Ilbau selbst in ihrem Anbot genannten 
Baukosten als Begründung für die Nachforderungen angeführt und 
wenn ja, was ist mit "Unzumutbarkeit und Unangemessenheit" ge­
meint?" 

In dem Schreiben der Ilbau, mit welchem die Nachforderungen 
geltend gemacht werden, sind die Begriffe "Unzumutbarkeit und 
Unangemessenheit" nicht enthalten, wohl aber in einem, von der 
Ilbau eingeholten, umfangreichen Rechtsgutachten, auf das sie 
ihre Nachforderungen abstützt. In dem für die Begründung der 
Nachforderung verwendeten Gutachten wird die Auffassung ver­
treten, daß eine Zugrundelegung der ursprünglichen Kalkula-

• 
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tionsansätze trotz ausdrücklicher Bestätigung durch den Auf­

tragnehmer vor Vertragsabschluß unzumutbar und die daraus re­

sultierenden Preise unangemessen sind. Diese Auffassung wird 
von der HL-AG aber nicht geteilt. 

Zu den Fragen 6 und 7: 
"In welcher Höhe werden die Nachzahlungsforderungen der Ilbau 
von der HL-AG anerkannt? 
Aus welchem Grund werden diese Nachforderungen anerkannt?" 

Die erhobenen Nachforderungen werden jeweils einer eingehenden 

Prüfung unterzogen. Erst auf der Grundlage dieser umfangrei­

chen Prüfungen kann eine endgültige Aussage darüber getroffen 

werden, ob und in welcher Höhe Nachforderungen auf der Basis 

des bestehenden Bauvertrages anzuerkennen sind. 

So wurden aus den zu Frage 4 angeführten Bereichen b) und c) 

bisher bereits Teile als nicht gerechtfertigte Forderungen ver­

bindlich zurückgewiesen. 

Zu Frage 8: 
"Existiert tatsächlich eine Niederschrift der HL-AG, der zu 
Folge die Ilbau "ausdrücklich bestätigt", das Bauvorhaben zu dem 
im Vertrag von 1989 benannten Preis ausführen zu können?" 

Eine solche Niederschrift ist vorhanden. Der darin genannte 

niedere Preis nimmt Bezug auf das auf Basis der geologischen 

Prognose ausgeschriebene Mengengerüst und die angebotenen Ein­

hei tspreise für bestimmte Leistungen. Im Vertrag sind aller­

dings - wie bei jeder Tunnelausschreibung erforderlich und auch· 

üblich - mehrere Regelungen vorgesehen, die eine Anpassung so­

wohl der Leistung als auch der Vergütung an die tatsächlich 

angetroffenen geologischen Verhältnisse ermöglichen. 

Zu Frage 9: 
"Sei t wann sind die Kostenüberschrei tungen bei der Bahnumfahrung 
Innsbruck absehbar gewesen?" 

Daß es zu Kostenmehrungen gegenüber der Vergabesumme kommen 

würde, war aufgrund der vertraglich vereinbarten Gleitungsregel 
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von vornherein absehbar und wurde darüberhinaus mit der Fest­
stellung geänderter geologischer Verh4ltnisse sehr bald deut­

lich erkennbar. 

Die in Rede stehende Nachforderung zur 20% Klausel ist der HL­

AG seit 26.7.1993 bekannt geworden. 

Zu Frage 10: 
"Wurden Verhandlungen mit dem Chef der Ilbau/Bau-Holding, Ha­
selsteiner, mit dem Ziel geführt, diesen zu einem Abgehen von 
seinen Nachforderungen zu bewegen und wenn. ja, welches Ergeb­
nis erbrach ten diese Verhandl ungen?" 

Im Zuge der Detailprüfungen der Nachtragsforderungen werden 

laufend Aufklärungsgespräche zwischen der HL-AG und der Ge­

schäftsführung der ARGE geführt. Die eingehende Prüfung der 

Nachforderungen aus dem Ti tel der "20%-Klausel" ist noch im 

Gange. 

Infolge des hiebei gewonnenen ersten Eindruckes hat die HL-AG 

der ARGE Umfahrung Innsbruck/ Inntal tunnel schriftlich mi tge­

teilt, daß die Forderungen in der eingereichten Form weder dem 

Grunde noch der Höhe nach berechtigt erscheinen. 

Zu Frage 11: 

"War der Chef der Ilbau/Bau-Holding, Haselsteiner, auch bei 
anderen Bauprojekten Vertragspartner der HL-AG und wenn ja, 
a) gab es auch bei diesen Projekten Überschreitun­

gen der geplanten Baukosten und in welcher Höhe 
wurden solche gefordert bzw. bezahlt? 

b) gab es in diesen Fällen andere Schwierigkei ten 
(z.B. Nichteinhalten von Vertragsbestandteilen, 
Terminen . .. ) ?" 

Beim Bau des Si ttenbergtunnels (Bauvorhaben Krummnußbaum-Säusen­

stein) war die Ilbau einer von 8 ARGE-Partnern. Die Geschäfts­

führung oblag nicht der Firma Ilbau. 

Die Schlußrechnung ist derzeit in Prüfung. Die Inbetriebnahme 
erfolgte termingerecht am 21.3.1994. 
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